
In der Senatssitzung am 25. Juni 2024 beschlossene Fassung 

 

Senator für Finanzen 

11. Juni 2024 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 25.06.2024 

„Entwurf eines Gesetzes zur Zustimmung zum Zweiten IT-
Änderungsstaatsvertrag“ 

A. Problem 

Der IT-Planungsrat übernimmt seit seiner Gründung im Jahr 2010 die Koordinierung 
der Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Bereich der Informationstechnologie 
(IT). Grundlage dafür bilden Artikel 91 c Grundgesetz (GG) sowie der Vertrag über die 
Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim 
Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – 
Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (Anlage des Gesetzes zum Vertrag über 
die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit 
beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern 
– Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (IT-Staatsvertrag)).  
 
Am 6. November 2023 wurde in der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder (Ministerpräsidentenkonferenz – 
MPK) eine Änderung des IT-Staatsvertrags beschlossen. Dieser wurde von Bund und 
Ländern bis zum 31. Dezember 2023 unterzeichnet und soll zum 1. Januar 2025 in 
Kraft treten.  
 
Der Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen hat den Zweiten Staatsver-
trag zur Änderung des IT-Staatsvertrags (Zweiter IT-Änderungsstaatsvertrag) am 21. 
Dezember 2023 unterzeichnet.  
 
Die Vorabunterrichtung der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) erfolgte im November 
2023 durch die Mitteilung des Senats vom 28. November 2023 (Drucksache 21/185), 
die in der 6. Sitzung (13.12.2023 und 14.12.2023) zur Kenntnis genommen wurde.  
 
Im Wesentlichen sollen mit der Änderung des IT-Staatsvertrags durch den Zweiten 
Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags die Finanzierungsmodalitäten der 
FITKO (Föderale IT-Kooperation) neu ausgerichtet werden. Die FITKO unterstützt als 
Anstalt des öffentlichen Rechts den IT-Planungsrat bei der Wahrnehmung seiner Auf-
gaben. Ziel der Anpassung ist eine weitere Stärkung der FITKO und ihre Entwicklung 
hin zu einer agilen, flexiblen Einheit. So soll z.B. die Festlegung der Verwaltungsdigi-
talisierung als Daueraufgabe (vgl. Änderung der Präambel) implizieren, dass Finanz-
mittel in Zukunft auch mehrjährig bereitgestellt werden können (vgl. auch Änderung 
von § 1 Absatz 1 Nummer 4 IT-Staatsvertrag).  
 
Darüber hinaus setzt die Änderung des IT-Staatsvertrags den o.g. Beschluss der MPK 
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zum Anteil des Bundes am Digitalisierungsbudget um. Bislang wurde neben dem ge-
mäß § 9 Absatz 1 IT-Staatsvertrag vorgesehenen Stammbudget der FITKO für die 
Jahre 2020 bis 2022 ein Digitalisierungsbudget in Höhe von bis zu 180 Millionen Euro 
für föderale Digitalisierungsmaßnahmen von den Vertragspartnern zur Verfügung ge-
stellt (vgl. § 9 Absatz 2 IT-Staatsvertrag). Die Finanzierung für das Stammbudget er-
folgte und erfolgt auch zukünftig nach dem Königsteiner Schlüssel, erweitert um einen 
festen Finanzierungsanteil des Bundes in Höhe von 25 Prozent (§ 9 Absatz 4 Satz 1 
IT-Staatsvertrag). 
Die Finanzierung des besonderen Digitalisierungsbudgets im Sinne von § 9 Absatz 2 
IT-Staatsvertrag erfolgte hingegen zu 35 Prozent durch den Bund und zu 65 Prozent 
durch die Länder (§ 9 Absatz 4 IT-Staatsvertrag). Diese Regelung wird im IT-Staats-
vertrag geändert. 
 
Auch zukünftig sind die Vertragspartner des IT-Staatsvertrags verpflichtet, Mittel für 
die Finanzierung der Verwaltungsdigitalisierung in angemessener Höhe zur Verfügung 
zu stellen. Gemäß § 9 Absatz 1 IT-Staatsvertrag erhält die FITKO zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben weiterhin von den Vertragspartnern Finanzmittel nach Maßgabe des Wirt-
schaftsplans und der jeweiligen Haushalte des Bundes und der Länder (§ 9 Absatz 1 
IT-Staatsvertrag). Gemäß § 9 Absatz 4 IT-Staatsvertrag bleibt es insoweit bei einem 
festen Finanzierungsanteil des Bundes in Höhe von 25 Prozent. 
In Bezug auf die Finanzierung der Projekte nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 IT-Staatsver-
trag neue Fassung („föderale, auch mehrjährige Projekte für die Verwaltungsdigitali-
sierung“) wird der Bund durch den Beschluss vom 6. November 2023 und die entspre-
chend beschlossene Änderung von § 9 Absatz 4 IT-Staatsvertrag zukünftig einen fes-
ten Finanzierungsanteil in Höhe von 25 Prozent leisten.  
 

B. Lösung 

Zur Umsetzung des Beschlusses der MPK vom 6. November 2023 ist eine Anpassung 
des IT-Staatsvertrages durch den Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staats-
vertrags erforderlich.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Zustimmung und Ratifizierung des Zweiten 
Staatsvertrags zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats 
und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnolo-
gie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 
91c GG (Zweiter IT-Änderungsstaatsvertrag). 
 
Wegen der Einzelheiten wird auf den anliegenden Gesetzentwurf verwiesen, der den 
Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag beinhaltet (siehe Anlage zur Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag).  
 

C. Alternativen 

Die Zweite Änderung des IT-Staatsvertrags entspricht dem Beschluss der MPK vom 
6. November 2023. Daher wird die Alternative (Nichterlass des Zustimmungsgeset-
zes) nicht empfohlen.  
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D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 

Die finanziellen Auswirkungen waren bereits im Rahmen der Vorunterrichtung der 
Bremischen Bürgerschaft (Landtag) Gegenstand der Senatssitzung vom 28. Novem-
ber 2023.  
 
Die gemeinsame Anstalt – die FITKO – erhält zur Erfüllung ihrer dauerhaften und tem-
porären Aufgaben von den Vertragspartnern Finanzmittel nach Maßgabe des Wirt-
schaftsplans und der jeweiligen Haushalte des Bundes und der Länder (§ 9 Absatz 1 
IT-Staatsvertrag neue Fassung). 
 
Die Finanzierung der gemeinsamen Anstalt und ihrer Aufgaben erfolgt nach dem Kö-
nigsteiner Schlüssel, erweitert um einen festen Finanzierungsanteil des Bundes in 
Höhe von 25 Prozent, soweit im Wirtschaftsplan keine abweichende Regelung getrof-
fen wird. Das Sitzland trägt vorweg eine Sitzlandquote. Diese beträgt 10 Prozent der 
Personal- und Verwaltungskosten der FITKO (§ 9 Absatz 4 Sätze 1 – 3 IT-Staatsver-
trag neue Fassung).  
 
Für die Finanzierung der Projekte nach § 9 Absatz 2 – föderale, auch mehrjährige 
Projekte für die Verwaltungsdigitalisierung (§ 1 Absatz 1 Nummer 4) – wird nach der 
Neuregelung ebenfalls der Königsteiner Schlüssel mit einem festen Finanzierungsan-
teil des Bundes in Höhe von 25 Prozent zugrunde gelegt (§ 9 Absatz 4 Satz 4 IT-
Staatsvertrag neue Fassung). Die Vertragspartner verpflichten sich, für diese Projekte 
Mittel in angemessener Höhe zur Verfügung zu stellen (§ 9 Absatz 2 Satz 1 IT-Staats-
vertrag neue Fassung). Bis zu 15 Prozent dieser Mittel können durch den IT-Pla-
nungsrat für digitale Lösungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 5 nach Aufstellung und Ge-
nehmigung des Wirtschaftsplans bestimmt werden. Darüber hinaus wird mit jeder Auf-
stellung des Wirtschaftsplans auch die Höhe dieser Mittel jeweils für die folgenden 
drei Jahre geplant (§ 9 Absatz 2 IT-Staatsvertrag neue Fassung). 
 
Der Wirtschaftsplan der FITKO wird durch den IT-Planungsrat beschlossen. Er bedarf 
gemäß § 9 Absatz 3 Satz 2 IT-Staatvertrag der Zustimmung der Finanzministerkonfe-
renz und des Bundesministeriums des Innern und Heimat im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen. Es gilt ein Haushaltsvorbehalt (§ 9 Absatz 5 IT-
Staatsvertrag). Dieses Verfahren der endgültigen Feststellung des Wirtschaftsplans 
der FITKO ist für das laufende Wirtschaftsjahr und die kommenden Wirtschaftsjahre 
noch nicht abgeschlossen. Eine abschließende Darstellung, in welcher Höhe sich hie-
raus Haushaltsausgaben für die Freie Hansestadt Bremen in den kommenden Jahren 
ergeben, ist daher nicht möglich.  
 
Nach aktuellem Stand werden die Finanzmittel im Jahr 2024 für die FITKO ein voraus-
sichtliches Gesamtvolumen von 172.049.996 EUR haben (Beschluss des Entwurfs 
des Wirtschaftsplans für das Jahr 2024 durch den IT-Planungsrat, 41. Sitzung am 4. 
Juli 2023, vgl. Beschluss 2023/24, abrufbar unter: https://www.it-planungsrat.de/be-
schluss/beschluss-2023-24, am 06.05.2024). In seiner 43. Sitzung am 20.03.2024 hat 
der IT-Planungsrat den Entwurf des Wirtschaftsplans 2025 mit verschiedenen Maßga-
ben beschlossen (Beschluss 2024/03, abrufbar unter: https://www.it-planungs-
rat.de/beschluss/beschluss-2024-03) und in seiner Sondersitzung am 24.04.2024 be-
stätigt, dass die Vorgaben aus seiner 43. Sitzung erfüllt sind (Beschluss 2024/17 - 
Wirtschaftsplan | IT-Planungsrat.). 

https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2023-24
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2023-24
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-03
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-03
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-17
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-17
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Für die Freie Hansestadt Bremen bedeutet dies aufgrund der derzeit vorliegenden Be-
schlusslage im Ergebnis einen Finanzierungsanteil gemäß Königsteiner Schlüssel – 
unter Berücksichtigung eines Bundesanteils von 25 Prozent – von 1.181.682 EUR für 
das Jahr 2024 und von 1.181.940 EUR für das Jahr 2025. Durch den verminderten 
Anteil des Bundes bei der Finanzierung von Projekten, von ursprünglich 35 Prozent 
auf nun 25 Prozent, tragen die Länder ein um 10 Prozent höheren Anteil an der Finan-
zierung. 
 
Die Finanzierungsanteile des Landes Bremen wurden im Rahmen der Haushaltsauf-
stellung 2024/2025 im Produktplan 96 bei der Haushaltsstelle 0950.51100-1 „Sach-
ausgaben für IT-Zentral“ budgetiert auf Basis der o.g. Anteile. Insofern sind gegenüber 
dem Haushaltsentwurf 2024/2025 keine Mehrkosten zu erwarten. 
  
Genderspezifische Auswirkungen ergeben sich aus dem Inhalt der Vorlage nicht. Der 
Beschluss in der Senatsvorlage hat, auf Basis des Klimachecks, voraussichtlich keine 
Auswirkungen auf den Klimaschutz. 

E. Beteiligung und Abstimmung 

Die Senatsvorlage ist mit der Senatskanzlei abgestimmt.  
Die Senatorin für Justiz und Verfassung hat den Gesetzentwurf rechtsförmlich geprüft.  

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
setz 

Nach Beschluss des Senats und nach Kenntnisnahme durch die Bremische Bürger-
schaft für die Öffentlichkeitsarbeit geeignet. Einer Veröffentlichung über das zentrale 
elektronische Informationsregister steht nach Beschlussfassung durch die Bremische 
Bürgerschaft nichts entgegen. 

G. Beschluss 

Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage des Senators für Finanzen vom 
11.06.2024 den Entwurf eines Gesetzes zur Zustimmung zum Zweiten IT-Änderungs-
staatsvertrag sowie die anliegende Mitteilung des Senats und deren Weiterleitung an 
die Bremische Bürgerschaft (Landtag) mit der Bitte um Beschlussfassung in erster 
und zweiter Lesung spätestens in der Septembersitzung 2024.  
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Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 25. Juni 2024 

Entwurf eines Gesetzes zur Zustimmung zum Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag 

Der Senat überreicht der Bremische Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Gesetzes zur 
Zustimmung zum Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag mit der Bitte um Beschlussfassung in 
erster und zweiter Lesung spätestens in der Septembersitzung 2024. 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die nach Artikel 91 c Absatz 2 Satz 3 des Grundge-
setzes (GG) erforderliche Zustimmung der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) zum Zweiten 
Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über 
die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Ver-
waltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (Zweiter IT-
Änderungsstaatsvertrag) erfolgen.  
 
Der IT-Planungsrat übernimmt seit seiner Gründung im Jahr 2010 die Koordinierung der Zu-
sammenarbeit von Bund und Ländern im Bereich der Informationstechnologie (IT). Dies be-
inhaltet vor allem den Beschluss von fachunabhängigen und fachübergreifenden IT-Interope-
rabilitäts- und Sicherheitsstandards sowie die Steuerung von Digitalisierungsprojekten. Die 
FITKO (Föderale IT-Kooperation) unterstützt als Anstalt des öffentlichen Rechts den IT-Pla-
nungsrat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Sie wurde mit Wirkung zum 1. Januar 
2020 auf Grundlage des Ersten IT-Änderungsstaatsvertrags errichtet und wird von Bund und 
Ländern gemeinsam getragen.  
 
Am 6. November 2023 wurde in der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder (Ministerpräsidentenkonferenz – MPK) eine Än-
derung des IT-Staatsvertrags beschlossen. Im Wesentlichen sollen mit der Änderung des IT-
Staatsvertrags durch den Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags die Fi-
nanzierungsmodalitäten der FITKO neu ausgerichtet werden. Ziel der Anpassung ist eine 
weitere Stärkung der FITKO und ihre Entwicklung hin zu einer agilen, flexiblen Einheit. Die 
Neuausrichtung der Finanzierungsmodalitäten soll dabei dem Umstand Rechnung tragen, 
dass es sich bei der Verwaltungsdigitalisierung um eine Daueraufgabe von Bund und Län-
dern handelt.  
 
Im Einzelnen sind folgende Anpassungen des IT-Staatsvertrags vorgesehen: 
 

• In der Präambel wird die Verwaltungsdigitalisierung als Daueraufgabe anerkannt.  
 

• Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Anpassung der Aufgaben des IT-Planungsrats, 
die in § 1 Absatz 1 ergänzt werden: Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann der IT-
Planungsrat künftig Digitalisierungslösungen betreiben lassen, die aus der Zusam-
menarbeit von Bund und Ländern resultieren. Weiterhin erfolgt eine Ergänzung und 
Anpassung der Aufgabenregelung in § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 hin zu einer 
Steuerung „föderaler, auch mehrjähriger Projekte für die Verwaltungsdigitalisierung“. 
Darüber hinaus kann der IT-Planungsrat „kurzfristig bund- und länderübergreifend 
einsetzbare digitale Lösungen für bestimmte Lebensbereiche zur Verfügung stellen 
oder projektieren“ (§ 1 Absatz 1 Nummer 5). Schließlich verantwortet er gemäß § 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 das föderale IT-Architekturmanagement.  

 
• Künftig ist die Präsidentin oder der Präsident der FITKO zur beratenden Teilnahme 

an den Sitzungen des IT-Planungsrats berechtigt (§ 1 Absatz 2 Satz 3).  
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Die Finanzierung der FITKO wird mit Blick auf die geänderten Bedarfe und Anforderungen 
neu ausgerichtet. So soll die ausdrückliche Festlegung der Verwaltungsdigitalisierung als 
Daueraufgabe (vgl. Änderung der Präambel) implizieren, dass Finanzmittel in Zukunft auch 
mehrjährig bereitgestellt werden können (vgl. auch Änderung von § 1 Absatz 1 Nummer 4 IT-
Staatsvertrag). Gemäß der Ergänzung von § 9 Absatz 1 IT-Staatsvertrag erhält die FITKO 
zur Erfüllung ihrer „dauerhaften und temporären“ Aufgaben von den Vertragspartnern Fi-
nanzmittel nach Maßgabe des Wirtschaftsplans und der jeweiligen Haushalte des Bundes 
und der Länder. Gemäß § 9 Absatz 4 Satz 1 IT-Staatsvertrag bleibt es insoweit bei einem 
festen Finanzierungsanteil des Bundes in Höhe von 25 Prozent. Das Sitzland trägt auch wei-
terhin vorweg eine Sitzlandquote. Diese beträgt 10 Prozent der Personal- und Verwaltungs-
kosten der FITKO (§ 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 IT-Staatsvertrag).  
Nach der Neuregelung von § 9 Absatz 2 Satz 1 IT-Staatsvertrag verpflichten sich die Ver-
tragspartner (Bund und Länder), im Rahmen der Finanzierung für Projekte nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 Mittel in angemessener Höhe zur Verfügung zu stellen. Bis zu 15 Prozent 
dieser Mittel können durch den IT-Planungsrat für digitale Lösungen nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 5 IT-Staatsvertrag nach Aufstellung und Genehmigung des Wirtschaftsplans bestimmt 
werden (§ 9 Absatz 2 Satz 2 IT-Staatsvertrag). Die Höhe dieser Mittel wird mit jeder Aufstel-
lung des Wirtschaftsplans jeweils für die folgenden drei Jahre geplant (§ 9 Absatz 2 Satz 3 
IT-Staatsvertrag). Für die Finanzierung der Projekte nach § 9 Absatz 2 wird der Königsteiner 
Schlüssel mit einem festen Finanzierungsteil des Bundes in Höhe von künftig 25 Prozent zu-
grunde gelegt (§ 9 Absatz 4 Satz 4 IT-Staatsvertrag).  
Die Änderung des IT-Staatsvertrags setzt damit den o.g. Beschluss des MPK zum Anteil des 
Bundes am Digitalisierungsbudget um. Bislang wurde neben dem gemäß § 9 Absatz 1 IT-
Staatsvertrag vorgesehenen Stammbudget der FITKO für die Jahre 2020 bis 2022 ein Digita-
lisierungsbudget in Höhe von bis zu 180 Millionen Euro für föderale Digitalisierungsmaßnah-
men von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellt (vgl. § 9 Absatz 2 IT-Staatsvertrag in 
seiner bisherigen Fassung). Die Finanzierung für das Stammbudget erfolgte und erfolgt auch 
zukünftig „nach dem Königsteiner Schlüssel, erweitert um einen festen Finanzierungsanteil 
des Bundes in Höhe von 25 Prozent“ (§ 9 Absatz 4 Satz 1 IT-Staatsvertrag) (s.o.). Die Finan-
zierung des besonderen Digitalisierungsbudgets im Sinne von § 9 Absatz 2 IT-Staatsvertrag 
erfolgte hingegen zu 35 Prozent durch den Bund und zu 65 Prozent durch die Länder (§ 9 
Absatz 4 IT-Staatsvertrag in seiner bisherigen Fassung). Diese Regelung wird im IT-Staats-
vertrag geändert. 
Die Haushaltsausgaben ergeben sich für die Freie Hansestadt Bremen aus dem Wirtschafts-
plan der FITKO. Dieser wird durch den IT-Planungsrat beschlossen. Er bedarf gemäß § 9 
Absatz 3 Satz 2 IT-Staatvertrag der Zustimmung der Finanzministerkonferenz und des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen. Es gilt ein Haushaltsvorbehalt (§ 9 Absatz 5 IT-Staatsvertrag). Dieses 
Verfahren der endgültigen Feststellung des Wirtschaftsplans der FITKO ist für das laufende 
Wirtschaftsjahr und die kommenden Wirtschaftsjahre noch nicht abgeschlossen. Eine ab-
schließende Darstellung, in welcher Höhe sich hieraus Haushaltsausgaben für die Freie 
Hansestadt Bremen in den kommenden Jahren ergeben, ist daher nicht möglich.  
Nach aktuellem Stand werden die Finanzmittel im Jahr 2024 für die FITKO ein voraussichtli-
ches Gesamtvolumen von 172.049.996 EUR haben (Beschluss des Entwurfs des Wirt-
schaftsplans für das Jahr 2024 durch den IT-Planungsrat, 41. Sitzung am 4. Juli 2023, vgl. 
Beschluss 2023/24, abrufbar unter: https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2023-
24, am 14.05.2024). In seiner 43. Sitzung am 20.03.2024 hat der IT-Planungsrat den Entwurf 
des Wirtschaftsplans 2025 mit verschiedenen Maßgaben beschlossen (Beschluss 2024/03, 
abrufbar unter: https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-03, am 14.05.2024) 
und in seiner Sondersitzung am 24.04.2024 bestätigt, dass die Vorgaben aus seiner 43. Sit-
zung erfüllt sind (Beschluss 2024/17, abrufbar unter: https://www.it-planungsrat.de/be-
schluss/beschluss-2024-17, am 14.05.2024). 
 
Für die Freie Hansestadt Bremen bedeutet dies aufgrund der derzeit vorliegenden Be-
schlusslage im Ergebnis einen Finanzierungsanteil gemäß Königsteiner Schlüssel – unter 

https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2023-24
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2023-24
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-03
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-17
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-17
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Berücksichtigung eines Bundesanteils von 25 Prozent – von 1.181.682 EUR für das Jahr 
2024 und von 1.181.940 EUR für das Jahr 2025. Durch den verminderten Anteil des Bundes 
bei der Finanzierung von Projekten, von ursprünglich 35 Prozent auf nun 25 Prozent, tragen 
die Länder ein um 10 Prozent höheren Anteil an der Finanzierung. 
 
Die Finanzierungsanteile des Landes Bremen wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
2024/2025 im Produktplan 96 budgetiert. 
 
Der Beschluss des als Anlage 1 beigefügten Zustimmungsgesetzes ist für den ratifizierungs-
fähigen Abschluss des Staatsvertrages erforderlich. Die Bürgerschaft hat den Staatsvertrag 
in ihrer 6. Sitzung (13.12.2023 und 14.12.2023) zur Kenntnis genommen. Der Präsident des 
Senats der Freien Hansestadt Bremen hat den Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des IT-
Staatsvertrags (Zweiter IT-Änderungsstaatsvertrag) am 21. Dezember 2023 unterzeichnet. 
 
Der Entwurf des Zustimmungsgesetzes und der Zweite IT-Änderungsstaatsvertrag sind als 
Anlagen beigefügt.  

Anlagen: 
Entwurf eines Gesetzes zur Zustimmung zum Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag nebst Be-
gründung 
Zweiter IT-Änderungsstaatsvertrag (Unterschriftsversion)  

Beschlussempfehlung: 
Beschlussfassung in erster und zweiter Lesung spätestens in der Septembersitzung 2024 
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Gesetz zur Zustimmung zum Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des IT-
Staatsvertrags 

Vom… 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

Artikel 1 
Zweiter IT-Änderungsstaatsvertrag 

Dem am 21. Dezember 2023 von der Freien Hansestadt Bremen unterzeichneten 
Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Ländern wird zugestimmt. Der Zweite Staatsvertrag 
zur Änderung des IT-Staatsvertrags wird nachstehend veröffentlicht.  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.  

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 in 
Kraft tritt oder die Tatsache, dass der Staatsvertrag nach seinem Artikel 3 Absatz 1 
Satz 2 gegenstandslos geworden ist, ist im Gesetzblatt der Freien Hansestadt 
Bremen bekannt zu machen.  

Bremen, den  

Der Senat 

 



 

 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die nach Artikel 91 c Absatz 2 Satz 3 des 
Grundgesetzes (GG) erforderliche Zustimmung zum „Zweiten Staatsvertrag zur Ände-
rung des IT-Staatsvertrags“ (Zweiter IT-Änderungsstaatsvertrag) erfolgen.  

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 
Mit Artikel 1 wird die erforderliche Zustimmung der Bremischen Bürgerschaft zur Än-
derung des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen 
der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen 
von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (Anlage des Ge-
setzes zum Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen 
der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen 
von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (IT-Staatsver-
trag)) erteilt und die Veröffentlichung des Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrags ange-
ordnet.  
 
Zu Artikel 2  
Artikel 2 Satz 1 bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes zum Zweiten IT-Änderungs-
staatsvertrag. Nach Artikel 2 Satz 2 ist das Inkrafttreten des Zeiten IT-Änderungs-
staatsvertrags im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu machen. 
Sollte der Zweite IT-Änderungsstaatsvertrag gegenstandslos werden, ist dies ebenfalls 
nach Artikel 2 Satz 2 im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu ma-
chen. Gegenstandslos wird der Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag nach seinem Arti-
kel 3 Absatz 1 Satz 1, wenn bis zum 30. November 2024 nicht alle Ratifikationsurkun-
den bei dem der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzendem Land hinterlegt sind.  
 
 
Anlage: 
 
IT-Änderungsstaatsvertrag (Reinschrift) 
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IT-Staatsvertrag 
2. IT-ÄStV 
 
 
 
Land Unterzeichner Datum 
BB Dietmar Woidke 27.11.2023 
BE Kai Wegner 07.12.2023 
BW Winfried Kretschmann 19.12.2023 
BY Markus Söder 22.12.2023 
HB Andreas Bovenschulte 21.12.2023 
HE Boris Rhein 30.11.2023 
HH Peter Tschentscher 19.12.2023 
MV Simone Oldenburg 31.12.2023 
NI Stephan Weil 27.11.2023 
NW Hendrik Wüst 28.12.2023 
RP Malu Dreyer 29.11.2023 
SH Daniel Günther 21.12.2023 
SL Anke Rehlinger 21.12.2023 
SN Michael Kretschmer 19.12.2023 
ST Reiner Haseloff 21.12.2023 
TH Bodo Ramelow 13.12.2023 
Bund Nancy Faeser 21.12.2023 
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